
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung: Mit der Anmeldung bieten Sie uns, der ev.-luth. Kirchengemeinde Lensahn 

als  Freizeitveranstalter,  den  Abschluss  eines  Reisevertrages  mit  den  genannten 
Leistungsbeschreibungen und Teilnahmebedingungen an.  Mit  Abgabe der  Anmeldung 
und  dem  Eingang  der  Anzahlung  auf  unserem  Konto  senden  wir  Ihnen  eine 
Anmeldebestätigung zu. Damit ist der Vertrag zustande gekommen.

2. Reisepreis:  Die Anzahlung in Höhe von Euro 100,- wird sofort  mit  der Anmeldung 
fällig. Der Restbetrag ist bis zwei Wochen vor Fahrtbeginn zu zahlen. Ein Rücktritt ist  
der Kirchengemeinde in jeden Fall schriftlich mitzuteilen. Im Falle eines Rücktritts bis 3 
Monate vor der Fahrt werden keine Ausfallgebühren fällig.  Bei Rücktritt  innerhalb 3 
Monate vor der Fahrt ist eine Ausfallgebühr in Höhe von Euro 100,- zu entrichten. Sollte 
eine  Ersatzbelegung  gefunden  werden,  entfällt  diese  Gebühr.  Bei  Nichtanreise  ohne 
Mitteilung ist der gesamte Reisepreis fällig.

3. Leistungen: Die Leistungen ergeben sich aus der Ausschreibung und den Angaben in 
dem Informationsbrief. Für Änderungen, die nicht von uns zu vertreten, bzw. durch uns 
beeinflussbar sind, können wir keine Haftung übernehmen. 

4. Freizeitleitung: Den Anweisungen Freizeitleitung und der Mitarbeitenden ist Folge zu 
leisten.  Bei  groben Verstößen kann die  Leitung Teilnehmende  der  Fahrt  nach Hause  
schicken. Die Kosten dafür trägt die/der Teilnehmende. Schäden, die von Teilnehmenden 
verursacht werden, sind durch die abgeschlossenen Versicherungen nicht abgedeckt und 
gehen zu Lasten der Teilnehmenden, bzw. der privat abgeschlossenen Versicherung.

5. Gesundheit:  Krankheiten  und  gesundheitliche  Beeinträchtigungen  der  Teilnehmer 
jedweder Art sind der Freizeitleitung vor Beginn der Fahrt mitzuteilen. Gleiches gilt für 
Medikamente u.ä. auf deren Einnahme während der Fahrt zu achten ist. Schäden, die 
durch Unterlassung dieser Information entstehen, gehen zu Lasten des Teilnehmers, bzw. 
der Erziehungsberechtigten.

6. Gemeinsame Zeit: Die Teilnahme an den gemeinsamen Veranstaltungen (Bibelgruppen, 
Meetings, Gottesdienste u.a. gemeinsame Unternehmungen) ist verpflichtend ebenso die 
Teilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten.

7. Haftung:  Die  Kirchengemeinde  kann  für  den  Verlust  oder  die  Beschädigung 
persönlicher Gegenstände keine Haftung übernehmen. Wir bitten daher um sorgfältige 
Kennzeichnung der mitgebrachten Kleidung und Gegenstände und empfehlen, kostbare 
Gegenstände nicht mitzunehmen.

8. Im Ausland: Jede/r  Teilnehmende  muss  selbst  für  die  richtige  Krankenversicherung 
sorgen. Für  die  Einhaltung  der  Pass-,  Devisen-  und  Zollbestimmungen  ist  jeder 
Teilnehmer  selbst  verantwortlich.  Die  durch  Nichtbeachtung  eigenen  und  dem 
Veranstalter  entstehenden  Kosten  gehen  zu  Lasten  des  Teilnehmers.  Für  die 
Auslandsreise ist der Personalausweis/Reisepass oder Kinderausweis mitzunehmen.

9. Jugendschutz: Während der Fahrt und auf der Freizeit ist der Missbrauch von Alkohol 
und  Tabakwaren  für  Jugendliche  entsprechend  den  Bestimmungen  des 
Jugendschutzgesetzes verboten. Die Freizeitleitung spricht für die Freizeit ein generelles 
Alkoholverbot aus. Drogen jedweder Art sind generell verboten.

10. Freie Zeit: Freizeitteilnehmer dürfen sich nicht ohne Kenntnis der Gruppenleitung 
von  der  Gruppe  entfernen.  Bei  Zuwiderhandlung  entfällt  die  gesetzlich  übertragene 
Aufsichtspflicht der Leitung.

Jugendfreizeit 2012
für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren

Natur pur in Schweden!
23. Juni - 07. Juli 2012

Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Lensahn



Natur pur?

Naja,  nicht  ganz.  In  Südostschweden  nördlich  von  Karlskrona 
erwartet uns ein Haus direkt am schönen Alljunen See (200m). Dort 
gibt  es  mehrere  Zwei-  und  Dreibettzimmer  und  ein  gemütliches 
Wohnzimmer  für  unseren  14-tägigen  Aufenthalt.  Neben  dem  See 
bietet  das  Gelände  auch  noch  Platz  für  andere  Outdoor-
Möglichkeiten  wie  Volleyball  und  Fußball  und  natürlich  für 
Lagerfeuer.

In den 14 Tagen erwartet dich ein freundliches Mitarbeiterteam, das 
mit dir gemeinsam Zeit verbringen möchte.
Dazu gehört natürlich Schwedens Natur kennenlernen, Sightseeing in 
Kalmar,  singen  und  spielen,  ausspannen,  entspannte  Abende  am 
Lagerfeuer, baden, Elche anschauen, Gemeinschaft erleben und Gott 
kennenlernen.
Dazwischen ist noch jede Menge Platz für eigene Ideen und die eine 
oder andere Überraschung.

Genieße die Freiheit und erlebe das Abenteuer!

Alles auf einen Blick

Termin 23.Juni - 07. Juli 2012

Für wen Jugendliche von 13-16 Jahren (ab 14 Teilnehmende)

Wohnen Gruppenhaus auf dem Gelände von Stensjö Camping

Kosten 320,- € pro Teilnehmer/in
Darin sind folgende Leistungen enthalten: 
Unterkunft, Vollverpflegung, Programm, Ausflüge
(Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Finanzierung der Freizeit 
haben, wenden Sie sich bitte an Ulrike Rasch. Alle Ihre Angaben 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt. )

Leitung Ulrike Rasch, Diakonin der ev.-luth. 
Kirchengemeinde Lensahn mit einem Team 
ehrenamtlich Mitarbeitender

Infos Anmeldungen an das Pastorat Lensahn, z.H. Ulrike 
Rasch, Eutiner Str. 6, 23738 Lensahn.
Die Anmeldung ist erst mit der Anzahlung in Höhe 
von 100,- € auf unser Konto gültig, der restliche 
Betrag muss dann bis zum 01. Juni 2012 überwiesen 
werden.

Bankver-
bindung

Kirchengemeinde Lensahn
Volksbank  Ostholstein Nord
BLZ 213 900 08, Kto 110 006 823
Verwendungszweck: Sommerfreizeit und Name des 
Kindes


